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Auszug aus dem Gebührentarif für Sonderbewilligungen 

Ausnahme Positionen Einzelbewilligung Jahresbewilligung  
 
  CHF CHF   

A. Fahrzeuge  1 Fahrt Jahresbewilligung 

- Baukran Transporte    70.00 180.00 
- Landwirtschaftl. Ausnahmefahrzeuge 50.00 150.00 
- Pistenfahrzeug  50.00 150.00  
         (Arbeitskarren, Traktor, Motorrad, etc..) 
- Veteranenfahrzeug  50.00 180.00    
   
 

B. Übergewicht  1 Fahrt Jahresbewilligung 

 bis 50 to  105.00  400.00 - 500.00 (sofern möglich) 
 je weitere 10 to  + 20.00  nicht möglich  
 ab 90 to Streckenabklärung durch das Kant. Tiefbauamt, Gebühren nach Aufwand 
- Achslastzuschlag über 12 - 13 to + 50 % + 50 %  
 je weitere to + 50 % + 50 % 
 
 

C. Übermass   1 Fahrt weitere Fahrten Jahresbewilligung 

- Länge bis 30.00 m 70.00 100.00 200.00  
 über  30.00 m 70.00 nicht möglich nicht möglich 
- Überhang vorne  3 - 5 m 70.00 100.00 200.00 
 über  5.00 m 70.00 nicht möglich nicht möglich 
- Überhang hinten  5 - 8 m 70.00 100.00 200.00 
 über  8.00 m 70.00 nicht möglich nicht möglich 
- Breite bis  3.00 m 70.00 100.00 200.00  
 über   3.00 m 70.00 nicht möglich nicht möglich 
- Höhe bis 4.80 m 70.00 100.00 nicht möglich 
 über  4.80 m 100.00 nicht möglich nicht möglich 
  

 

D. Diverse    1 Fahrt  weitere Fahrten Jahresbewilligung 

- Sonntagsfahrbewilligung   50.00  + 50% (bis 200.00) 200.00 

- Nachtfahrbewilligungen   50.00  + 50 % (bis 200.00) 200.00 

- Andere    50.00-300.00 nicht möglich 150.00 - 1200.00  
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